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Einleitung 

Seit inzwischen mehreren Jahrzehnten wird uns beinahe täglich aufs neue 
über die verschiedenen Medien vor Augen geführt, wie wir unseren Lebens-
raum, die Erde, Schritt für Schritt zerstören. 

Das Tempo der Zerstörung hat dabei weltweit nicht etwa im Laufe der 
letzten Jahre abgenommen, sondern ist im Gegenteil weiter gestiegen, und 
das obwohl die Informationen über die Folgen der Umweltzerstörung immer 
ausführlicher und präziser geworden sind. 

Mahner und Propheten, die es genug gab und gibt, mußten und müssen 
sich trotzdem erstaunlicherweise oft genug den Vorwurf der Panikmache ge-
fallen lassen. I Noch in den sechziger Jahren, einer Zeit der Wachstumseu-
phorie, paßte es auch nicht in die allgemeine Stimmung, wenn man Kritik am 
Wachstum der Wirtschaft auf Kosten der Umwelt übte.2 Die kritischen 
Stimmen wurden einfach überhört. 3 Die Aufmerksamkeit galt nur den unbe-
streitbaren positiven Seiten des rasanten technischen und wirtschaftlichen 
Fortschritts. 

Selbst wenn heute Politiker aller Parteien und selbst große Wirtschaftsun-
ternehmen (siehe Chemie-Industrie) den Umweltschutz auf ihre Fahnen ge-
schrieben haben, vermißt man doch häufig die Umsetzung dieser Bekennt-
nisse in die Realität. 

Umweltschutz ist zwar ein wesentliches Ziel jeder Politik geworden, aber 
eben nur eines von mehreren, die sich meist nur schwer miteinander verein-
baren lassen. 

Der Umweltschutz konkurriert mit den Zielen Senkung der Arbeitslosig-
keit, Erhalt/ Ausbau der Wettbewerbslahigkeit einer Branche/der nationalen 
Wirtschaft u.a. Die Verwirklichung des Umweltschutzes wird damit zur Ko-
stenfrage. Je mehr er kostet, desto geringer ist die Chance der Realisierung. 
Es gilt weiterhin der Grundsatz, daß Ökonomie vor Ökologie geht. Oft wer-
den Übergangsregelungen zugunsten der betroffenen Wirtschaftszweige ge-

Vgl. die Nachweise bei Kimminich, Umweltschutz - Prüfstein der Rechtsstaatlichkeit, 
s. 166. 

2 Vgl. auch Tesdorpf, Landschaftsverbrauch, S. 6; Leidig, Bodenschutz im Rechtssystem, 
s. 55. 

3 Leidig, ebenda. 
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troffen (Beispiele: Rauchgasentschwefelung4, Drei-Wege-KatalysatorS). In-
ternational sind die Ergebnisse der Umweltrechtssetzung meist noch dürftiger 
(Beispiel: Montrealer Protokoll über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozon-
schicht führen6). 

In der Bundesrepublik Deutschland ist allerdings, hauptsächlich seit den 
siebziger Jahren, ein umfangreiches Regelwerk zum Schutz der Umwelt ent-
standen. 7 Es konzentriert sich bis heute weitgehend auf die beiden Umwelt-
medien Luft und Wasser. Für das dritte Umweltmedium, den Boden, stellte 
die Bundesregierung erst 1985 eine Schutzkonzeption vor, in der sie der 
Sorge Ausdruck gab, daß bis zu diesem Zeitpunkt keine ausreichenden Vor-
kehrungen zum Schutz des Bodens getroffen worden waren. 8 Dieser späte 
Zeitpunkt der Erkenntnis erstaunt ein wenig, weil der Handlungsbedarf auf 
diesem Gebiet schon weit früher auf der Hand lag. 

Schon 1961 hatte die "Grüne Charta von der Mainau• die Versehrnutzung 
der Umwelt und die Gefährdung unserer Lebensgrundlagen aufgezeigt: 

"Die Grundlagen unseres Lebens sind in Gefahr geraten, weil lebens-
wichtige Elemente der Natur verschmutzt, vergiftet und vernichtet wer-
den ... Voraussetzung für unser Leben ist, neben gesunder Nahrung, die 
gesunde Landschaft, Boden, Luft, Wasser und ihrer Tier- und Pflanzen-
welt. Diese lebenswichtigen Elemente werden übermäßig und naturwidrig 
beansprucht. Immer häufiger werden lebendiger Boden vernichtet, Ober-
flächen- und Grundwasser verdorben, Luft verunreinigt, Pflanzen- und 
Tierwelt gestört und offene Landschaft verunstaltet. •9 

Zehn Jahre nach der "Grünen Charta • stellte die Bundesregierung in ihrem 
Umweltprogramm von 197110 fest: 

4 
5 
6 

"Zunehmender Flächenbedarf, ungeordnete Verstädterung und Industriali-
sierung steigern die Belastung unserer Umwelt derart, daß die natürlichen 

Vgl. § 36 13.BimSchV (Großfeuerungsanlagenverordnung). 
Vgl. Richtlinie 83/151/EWG, ABI. 1983 L 197/1. 
In Kraft seit dem 1. 1.1989, Text abgedruckt in: Bumenne, Bd. V, 985:22/A/1. 

7 Wichtige Regelungen auf Bundesebene: Wasaemaushaltagesetz (1957) i.d.F. von 1990, 
Trinkwasserverordnung von 1975, Bundes-Immissionsschutzgesetz (1974) i.d .F. von 1990, 
Technische Anleitung Luft (1974) i.d.F. von 1986, Bundesnaturschutzgesetz (1976) i.d.F. 
von 1990, Abfallbeseitigungsgesetz von 1972 - seit der 4. Novelle 1986: Abfallgesetz, 

8 
9 

i.d.F. von 1990, Chemikaliengesetz (1980) i.d.F. von 1990. 
Bodenschutzl::onzeption, BT-Drucksache 10/2977, S. 5. 
Zitiert nach: Geschieht genug für die natürliche Umwelt - 20 Jahre "Grüne Charta von der 
Mainau", Heft 34 des deutschen Rates für Landespflege, 1980, S. 292. 

10 in: Umweltplanung, Materialien zum Umweltprogramm der Bundesregierung 1971, 
Schriftenreihe des Bundesministeriums deslnnem, Band 1, S. 7 (BT-Drucksache VI/2710). 



Einleitung 23 

Lebensgrundlagen überfordert sind. Die Selbstreinigungskraft von Boden, 
Wasser und Luft reicht in vielen Fällen nicht mehr aus ... Das ganze Aus-
maß der Gefahren wurde daher unterschätzt." 

Trotz des damals festgestellten Handlungsbedarfs vergingen weitere 14 
Jahre bis zur Veröffentlichung der Bodenschutzkonzeption der Bundesregie-
rung 1985. 

Völlig unbeachtet blieb auch bis in die achtziger Jahre die Europäische 
Bodencharta von 1972.11 Sie formuliert in Form einer Empfehlung für die 
Mitgliedstaaten in zwölf Artikeln eine europäische Bodenschutzpolitik. Aus-
gangspunkt ist die Feststellung, daß der Boden eines der kostbarsten Güter 
der Menschheit ist ("Soil is one ofhumanity's most precious assets"). In Art. 
6 stellt die Charta die Forderung auf, daß der Boden vor Verunreinigung ge-
schützt werden müsse.12 Dieser Forderung sind die Mitgliedstaaten des Eu-
roparates bisher, wie die fortschreitende Bodenverschmutzung leider zeigt, in 
nicht ausreichendem Maß nachgekommen. Luftverunreinigungen durch 
Schwefeldioxid und Stickstoffoxide haben z.B. dazu geführt, daß in den 
letzten 25 Jahren die Bodenversauerung in der Bundesrepublik regional um 
das Zehnfache zugenommen hat.13 Damit können auch Auswirkungen auf das 
Grundwasser nicht ausgeschlossen werden.l4 Daneben gibt es allein in den 
alten Bundesländern 48377 Verdachtsflächen für Altlasten, d.h. alte Depo-
nien und sonstige Lagerstätten aus der Zeit vor dem Inkrafttreten des Abfall-
beseitigungsgesetzes 1972 sowie schadstoffbelastete alte Industriestandorte; 
nicht dabei berücksichtigt sind andere kontaminierte Böden, beispielsweise 

11 Resolution 72 (19) (Europcan Soil Charter) des Europarates vom 30. 5.1972, abgedruckt 
in: European Yearbook Vol. XX (1972), Den Haag 1974, S.345 ff. (Englisch/Französisch) 

12 Art. 6: "Soil must be protected against pollution. Certain chemical fertilisers and pesticides, 
used without discemment or control, may accumulate in cultivated land and may thus con-
tribute to the pollution of soil, groundwater, water courses and air. 
lf industry or agriculture discharges toxic residues or organic wastes that could endanger 
the land and the water, those responsible must provide for adequate treatment of water or 
the disposal ofwastes in suitable places, as wellas for the restoration ofthe dumping areas 
after use." 
Art. 6: "Der Boden muß vor Verunreinigung geschützt werden. Bestimmte chemische 
Düngemittel und Pestizide, die unbedacht oder unkontrolliert eingesetzt werden, können 
sich in kultiviertem Land anreichern und so zur Venchmutzung des Bodens, des Grund-
wassers, der Wasserläufe und der Luft beitragen. 
Wenn Industrie oder Landwirtschaft giftige Rückstände oder organische Abtälle in den Bo-
den einbrinaen, die Land und Wasser getährden können, müssen die dafür Verantwortli-
chen für eine angemessene Behandlung des Wassera oder die Deponierung der Abtälle an 
geeigneten Orten sowie auch für die Wiedemeratcllung der Deponiegebiete nach ihrer Be-
nutzung sorgen." 

13 BMU, Maßnahmen zum Bodenschutz verabschiedet, Umwelt1988, 31. 
14 Ebenda. 


